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Landessanierungsprogramm –  
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Bonndorf „Stadtk ern II“ 
 
 
 
 
Welche Auswirkungen hat die Sanierung sonst noch? 
 

 

Im Geltungsbereich der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes (siehe Ab-

grenzungsplan) sind nach § 144 BauGB u.a. folgende Vorhaben genehmigungspflichtig: 

 

• Bauvorhaben (auch Werbeanlagen) 

• Grundstücksverkäufe 

• Grundschuldbestellungen 

• Grundstücksteilungen 

• Grundstücksverpachtungen (auch Nutzungsverträge) - Laufzeit länger als 1 Jahr 

• Bestellung und Veräußerung Erbbaurecht 

• Bestellung, Änderung und Aufhebung von Baulasten 

 

Die genannten Vorhaben bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Stadt Bonndorf. Die Genehmi-

gungspflicht dient dem Schutz der Eigentümer und der Stadt. Sie soll verhindern, dass Investitionen, 

die dem Sanierungsziel zuwiderlaufen, durchgeführt werden. 
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